
 
 

               
 
 
 

    

    

    

    

    

V ERS ICHERUNGSSCHUTZVERS ICHERUNGSSCHUTZVERS ICHERUNGSSCHUTZVERS ICHERUNGSSCHUTZ     

für Photovoltaikanlagen / Solarversicherung:   

 
 
Versicherte Sachen:  
 
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten, betriebsfertigen kompletten stationären 
elektronischen, elektro- und maschinentechnischen Einrichtungen von Photovoltaikanlagen. 
 
Dazu gehören im Wesentlichen: 
 
Photovoltaikmodule 
Wechselrichter 
Verkabelung 
Tragkonstruktion und Fundamente 
Überspannungs-/ Blitzschutzeinrichtungen  
 
Versicherte Gefahren:  
 
Versichert sind unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten 
Sachen und das Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub 
oder Plünderung. Insbesondere leisten wir Entschädigung für Schäden durch 
 
- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge  
- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler 
- Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung 
- Wasser, Feuchtigkeit 
- Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung 
- Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub 
 
Nicht versicherte Gefahren:  
 
Nicht versichert sind insbesondere Schäden durch 
 
- Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten 
- Krieg, Innere Unruhen, Terrorakte 
- Kernenergie 
- Mängel bei Abschluss der Versicherung 
- Betriebsbedingte Abnutzung, korrosive Angriffe, Abzehrungen oder Ablagerungen 
- Erdbeben 
 



 
 

               
 
 
 

    

    

    

    

Entschädigt werden:  
 
- Aufwendungen zur Wiederherstellung 
 
- entgangene Einnahmen aus dem Stromverkauf infolge eines versicherten Sachschadens 
   

- Entschädigung je Tag vom 01.04. - 30.09. 2,00 € je kWp 
- Entschädigung je Tag vom 01.10. - 31.03. 1,00 € je kWp 
- Maßgeblich ist die mit dem Versorgungsunternehmen vereinbarte Vergütung 

 
Versicherte Kosten:  
 
Die folgenden Kosten gelten auf Erstes Risiko mit einer Höchstentschädigung von bis zu 10.000 
EUR je Versicherungsfall und Kostenart versichert. 
 
- Aufräumungs- Dekontaminations- und Entsorgungskosten 
- Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
- Bewegungs- und Schutzkosten 
- Luftfrachtkosten 
- Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung einschließlich Kosten         
  für Dachdecker- und Bergungsarbeiten  
- Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
 
Selbstbehalte:  
 
Bei Anlagen bis 100 kWp:        150,00 € je Schadenfall 
Bei Anlagen größer 100 kWp:  250,00 € je Schadenfall 
 
In der Elektronik-Betriebsunterbrechungs-Versicherung: 
 
Bei Anlagen bis 30 kWp:     1 Arbeitstag 
Bei Anlagen ab 100 kWp:   2 Arbeitstage 
 
Sonstiges:  
 
Hinweis: Die oben genannten Aufzählungen sind nicht abschließend, es handelt sich lediglich um 
Auszüge aus dem Versicherungskonzept. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Klauseln und die entsprechende Rahmenvereinbarung.  
 
 
Stand: Dezember 2010 


